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Vorabentscheidungsersuchen des Landesverwaltungsgerichts Oberösterreich
(Österreich) eingereicht am 14. Februar 2017 – Gmalieva s.r.o. u.a. gegen
Landespolizeidirektion Oberösterreich
(Rechtssache C-79/17)

Verfahrenssprache: Deutsch

Vorlegendes Gericht
Landesverwaltungsgericht Oberösterreich

Parteien des Ausgangsverfahrens
Beschwerdeführer: Gmalieva s.r.o., Celik KG, PBW GmbH, Antoaneta Claudia
Gruber, Play For Me GmbH, Haydar Demir
Belangte Behörde: Landespolizeidirektion Oberösterreich

Vorlagefragen

Ist eine glücksspielrechtliche innerstaatliche Monopolregelung als kohärent i.S.d. Art.
56 ff AEUV anzusehen, hinsichtlich der

– davon ausgehend, dass insoweit

a) eine Sachverhaltsfeststellung und Würdigung anhand der von staatlichen Stellen
und von privaten Verfahrensparteien vorgelegten sowie anhand notorischer
Beweismittel hinreicht (vgl. hierzu näher C-685/15) und

b) keine Bindung an die Rechtsauffassung anderer innerstaatlicher Gerichte, denen
keine autonome Kohärenzprüfung zugrunde liegt, besteht (vgl. hierzu näher C-589/16) –

in einem die eben genannten Kautelen beachtenden und sohin präsumtiv dem
Fairnessgrundsatz des Art. 6 Abs. 1 EMRK bzw. des Art. 47 EGRC entsprechenden
gerichtlichen Verfahren als wesentliche Eckpunkte festgestellt wurden, dass

Spielsucht kein einen staatlichen Handlungsbedarf begründendes gesellschaftliches
Problem darstellt,
verbotenes Glücksspiel nicht als kriminelle Handlung, sondern lediglich (wenngleich
häufig) als verwaltungspolizeiliche Ordnungsstörung in Erscheinung tritt,
die Staatseinnahmen aus dem Glücksspiel jährlich mehr als 500 Mio Euro (= 0,4 % des
gesamtstaatlichen Jahresbudgets) betragen und
die Werbemaßnahmen der Konzessionäre maßgeblich auch darauf abzielen, bisher
Unbeteiligte zum Glücksspiel zu animieren?
2.) Falls Frage 1.) bejaht wird: Ist ein solches System, das weder die damit verfolgten
Ziele noch die Beweislast des Staates hinsichtlich deren tatsächlicher Erreichung
explizit gesetzlich festlegt, sondern die Herausarbeitung der essentiellen
Kohärenzkriterien und deren Verifizierung den nationalen Gerichten derart
überantwortet, dass im Ergebnis ein faires Verfahren i.S.d. Art 6 Abs. 1 EMRK bzw.
i.S.d. Art. 47 AEUV nicht zuverlässig gewährleistet ist, als kohärent i.S.d. Art. 56 ff AEUV
anzusehen?

3.) Falls Frage 1.) und/oder Frage 2.) bejaht wird/werden: Ist ein solches System
hinsichtlich der gesetzlich normierten, weit reichenden exekutivbehördlichen
Eingriffsbefugnisse, die jeweils keiner vorangehenden richterlichen Genehmigung
oder Kontrolle unterliegen, als verhältnismäßig i.S.d. Art. 56 ff AEUV zu qualifizieren?

4.) Falls die Fragen 1.), 2.) und 3.) bejaht werden: Ist ein solches System im Hinblick
darauf, dass die alleinige Normierung von strengen Zugangsvoraussetzungen ohne
gleichzeitige Fixierung der Anzahl der zu vergebenden Konzessionen einen
vergleichsweise geringeren Eingriff in die Dienstleistungsfreiheit bewirken würde, als
verhältnismäßig i.S.d. Art. 56 ff AEUV zu qualifizieren?
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In diesem Thema befinden sich folgende Anhänge:
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5.) Falls eine der vorgenannten Fragen verneint wird: Hat ein nationales Gericht, das
die Unionsrechtswidrigkeit des Monopolsystems des GSpG festgestellt hat, davon
ausgehend nicht nur die in den bei ihm anhängigen Verfahren gesetzten
Eingriffsmaßnahmen aus diesem Grund als rechtswidrig festzustellen, sondern darüber
hinaus im Rahmen seiner Zuständigkeit von Amts wegen (z. B. durch
Wiederaufnahme jener Verfahren) auch eine Rückabwicklung von notwendig
akzessorischen, aber bereits in Rechtskraft erwachsenen Sanktionen (wie z. B.
Verwaltungsstrafen) vorzunehmen?
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